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Geschäftsbereich  1 

An die 

Eltern aller Schülerinnen und Schüler 

der Rödinghauser Schulen 

 

 

 

 

 

 

 

Team 1.1 
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Heerstr. 2 

Auskunft erteilt 
 

Jan-Philipp Schnier 
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Datum 
 

18. Juni 2025 

Information zur neuen Medialen Rahmenvereinbarung 

 
Liebe Eltern, 

 

der Gemeinde Rödinghausen liegt die Bildung ihrer Schülerinnen und Schüler sehr am Herzen. Hierzu ge-
hört auch eine moderne und leistungsstarke Lernmittel-Ausstattung. Daher stellen wir unseren Schülerin-
nen und Schülern schon seit Jahren mobile Endgeräte inklusive Zubehör zur Verfügung.  
 
Obwohl die meisten Schülerinnen und Schüler sehr verantwortungsbewusst mit den zur Verfügung gestell-
ten Geräten umgehen, sind dennoch in den vergangenen Jahren die Kosten für Reparaturen bzw. Ersatz-

beschaffungen infolge von Schäden an den Geräten erheblich gestiegen. Dies hat die Verwaltung bewogen, 
die bisherige Praxis zu überprüfen und – in Zusammenarbeit mit den Schulen – zu einer überarbeiteten 
Medialen Rahmenvereinbarung geführt, welche der Gemeinderat jüngst beschlossen hat.  
 
Die zentrale Änderung besteht darin, dass die Haftung für Schäden sowie Verluste der Geräte künftig bei 
Ihnen als Eltern liegt. Dies bedeutet, dass sämtliche Schäden von Ihnen selbst zu tragen sind. Dadurch soll 
einerseits gewährleistet werden, dass nicht die Allgemeinheit die Kosten für ggf. unsachgemäßen Gebrauch 

oder gar vorsätzliches Handeln tragen muss, andererseits soll der pädagogische Zweck verfolgt werden, 
alle Schülerinnen und Schüler zu einem pfleglichen und nachhaltigen Umgang mit den ihnen kostenlos zur 
Verfügung gestellten, wertvollen Geräten zu animieren. Ziel ist es, die Verantwortung der Nutzerinnen und 
Nutzer zu stärken und gleichzeitig weiterhin einen sicheren und pädagogisch sinnvollen Einsatz der iPads 

zu gewährleisten.  
 

Die neue Mediale Rahmenvereinbarung tritt zum Schuljahr 2025/2026 in Kraft und ersetzt die bisherige 
Vereinbarung. Alle Eltern erhalten das Dokument digital zur Durchsicht. Bitte nutzen Sie dafür den QR-
Code bzw. Link: 

 

Gesamtschule: bit.ly/ges-roedinghausen         Grundschulen: bit.ly/gr-roedinghausen 

 

 

 

 
Wir bitten Sie, die Vereinbarung gemeinsam mit Ihrem Kind aufmerksam zu lesen und zeitnah unterzeich-
net an die Schule zurückzugeben. Nur so kann eine reibungslose iPad-Nutzung im neuen Schuljahr sicher-
gestellt werden. 
 
Bei Fragen zur neuen Medialen Rahmenvereinbarung wenden Sie sich gern an das Schulsekretariat oder 
die Schulverwaltung der Gemeinde Rödinghausen. 

 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Siegfried Lux 
Bürgermeister 


